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Hinweise auf die Prüfungsbestimmungen  

zur Abschlussprüfung der Höheren Berufsfachschule (HBF) und  

zur Fachhochschulreife-Prüfung (FHR) 

 

Sehr geehrte Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der HBF, 

die Teilnahme an der Abschlussprüfung der HBF ist für alle Schüler der HBF verbindlich; 

zur Fachhochschulreife-Prüfung (FHR) ist eine fristgerechte Anmeldung, spätestens 

sechs Wochen vor Beginn der Prüfung, erforderlich. Das Anmeldeformular befindet 

sich auf der Homepage unserer Schule unter Service im Download-Bereich. 

Nimmt ein Schüler / eine Schülerin nicht an der Prüfung teil, gilt diese als nicht bestanden. 

Nimmt ein Schüler / eine Schülerin ohne ausreichende Begründung an einer Teilprüfung 

nicht teil, wird diese mit „ungenügend“ bewertet. 

Wer während der Prüfung unerlaubte Hilfsmittel (dazu zählen auch KI-Catbots) benutzt 

oder sonst zu täuschen versucht oder Beihilfe dazu leistet oder zu leisten versucht, kann 

von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. 

Werden Funktelefone oder vergleichbare Kommunikationsmittel mitgeführt, wird der 

Prüfling in jedem Fall von der Prüfung ausgeschlossen. Über weitere Maßnahmen ent-

scheidet der Prüfungsausschuss. 

Die freiwillige Benennung von Fächern zur mündlichen Prüfung hat innerhalb von drei 

Werktagen nach Bekanntgabe der Prüfungszwischenergebnisse zu erfolgen; die Anmel-

dung ist verbindlich. 

In der Regel erhält der Prüfling die Möglichkeit in mindestens einem der Fächer mündlich 

geprüft zu werden. Das Anmeldeformular befindet sich auf der Homepage unserer Schule 

unter Service im Download-Bereich. 

Die regelnden Rechtsverordnungen können bei der Schulleitung eingesehen oder von 

dem Webserver der Schule heruntergeladen werden: 

1. Regelung der Prüfung: Landesverordnung über die Abschlussprüfungen an den 

berufsbildenden Schulen (Prüfungsordnung) 

2. Höhere Berufsfachschule: Landesverordnung über die höhere Berufsfachschule 

Weitere Informationen zu den Prüfungen erhalten Sie bei Ihrer Klassenleitung sowie beim 

Schulleiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Angela Kayser  
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Auf die Prüfungsbestimmungen zur Abschlussprüfung der Höheren Berufsfach-

schule (HBF) und zur Fachhochschulreifeprüfung (FHR) wurde ich hingewiesen. 

 

Es ist mir bekannt, dass bei Nichtteilnahme an der Abschlussprüfung die Gründe unver-

züglich nachzuweisen sind. Die Benachrichtigung der Schule hat unmittelbar nach Ein-

tritt des Grundes, spätestens um 07:30 Uhr am Prüfungstag, an das Sekretariat der 

Schule zu erfolgen. Die Mitteilung auf elektronischem Wege, z.B. per E-Mail, ist nicht 

möglich. 

 

Bei Erkrankung ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Eine einfache ärztliche Be-

scheinigung oder Krankmeldung ist nicht ausreichend. Der Prüfungsausschussvor-

sitzende entscheidet dann, ob eine vom Prüfling nicht zu vertretende Verhinderung ge-

geben ist und ein Prüfungsteil nachgeholt werden kann. 

 

 

Name: _______________________ Vorname: _______________________ 

 

Klasse: ______________________ 

 

 

Alzey, den ___________ 

 

 

____________________________ _______________________________ 

Unterschrift Schüler/in    Unterschrift Sorgeberechtigte 

 

 


